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RECHTLICHE VORGABEN

Bei allen Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen, sowie in Einrichtungen der 
Stadt dürfen Speisen und Getränke nur in wieder-
verwendbaren Verpackungen und Behältnissen 
sowie nur mit Mehrwegbesteck ausgegeben  
werden.

Geltungsbereich
• Veranstaltungen auf öffentlichem Grund,  

Straßenbewirtung

• Verkaufsflächen im städtischen Eigentum

• Städtische Veranstaltungen

• Städtische Dienststellen

• Schulen u.a.

Hinweis
Entscheidend ist das Merkmal „wiederverwendbar“. 
Dieses ist NICHT gleichzusetzen mit dem Begriff 
„wiederverwertbar“.

Nicht zulässig

• Einwegbecher

• Einwegflaschen, auch
 – Einwegpfandflaschen
 – Schnapsfläschchen

• Getränkedosen

• Getränkekartons

• Folienbeutelverpackungen
z. B. für Fruchtgetränke

• Einwegteller aus
 – herkömmlichem Kunststoff
 – Biokunststoffen (PLA, Maisstärke etc.)
 – Zuckerrohr, Palmblättern, Bambus
 – Aluminium, Pappe

• Einwegbesteck

Zulässig

• Mehrwegbecher- und tassen

• Mehrwegflaschen

• Mehrwegteller

• Mehrwegbesteck

• Papiertüten
z. B. für Pommes und Döner

• Backpapier

• Essbare Waffeln (nur für Eis)

• Servietten

Pfandflaschen-Arten unterscheiden

Mehrwegflasche
Einwegpfand-  
Flasche / Dose

Logo KANN drauf 
sein. In der Regel 8 
oder 15 Cent Pfand

Logo MUSS drauf 
sein. Immer 25 Cent 
Pfand
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Sie haben noch Fragen?
Telefon: 0 91 31 – 86 27 84 
Fax: 0 91 31 – 86 29 56 
E-Mail: abfallberatung@stadt.erlangen.de

Zusätzlicher Hinweis:
Unabhängig von Veranstaltungen sind Anbieter  
von Speisen und Getränken zum Mitnehmen  
ab Januar 2023 generell gesetzlich verpflichtet,  
eine Alternative zu Einwegkunststoffverpackungen  
anzubieten (Mehrwegangebotspflicht).

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter:

Infoblatt zur Verpackungsnovelle
https://esseninmehrweg.de/verpackungsnovelle

Ratgeber: „Mehrweg für Speisen und  
Getränke zum Mitnehmen. Informationen für die 
Gastronomie.“
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/  
mehrweg-fuer-speisen-getraenke-mitnehmen


